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RS OGH 1982/3/25 12Os12/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1982

Norm

StGB §134 Abs1

Rechtssatz

Kleinfunde (Wert bis fünfzig Schilling) darf der Finder bei sich verwahren, ohne daß ihn eine Bekanntmachungsp;icht

oder Anzeigep;icht tri<t. Im Behalten eines Kleinfundes, ohne ihn kundzumachen (und ohne ihn bei einer Nachfrage

zu verheimlichen) kann daher eine Zueignung der Fundsache im Sinne des § 134 Abs 1 StGB im Regelfall nicht erblickt

werden.
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